
  

Schlechterstellung bei innerkirchlichem 
Arbeitgeberwechsel

Ab 2009



  

Alter Zustand beim Wechsel

 Bisher konnten Arbeitgeberwechsel im 
Geltungsbereich der Dienstvertragsordnung 
ohne jeden Nachteil durchgeführt werden

  Die Beschäftigungszeiten wurden voll 
angerechnet 

 Auch die Bewährungsaufstiege und 
Vergütungsgruppenzulagen blieben erhalten



  

Neuer Zustand beim Wechsel ab 2009

 Die Beschäftigungszeiten werden beim 
Arbeitgeberwechsel innerhalb des Bereiches der 
Dienstvertragsordnung weiter berücksichtigt

 Doch es gibt beim Wechsel keine 
Besitzstandswahrung!

 Beim Wechsel fällt der Bewährungsaufstieg 
einschließlich der Vergütungsgruppenzulage weg. 
Dies gilt auch für die familienbezogenen 
Gehaltsbestandteile.



  

Beispiel: Erzieherin, verheiratet, 35 
Jahre alt, seit 10 Jahren beschäftigt

 Gehalt heute:       2.554,70 €
 Gehalt nach Wechsel: 2.285,00 €

 Verlust pro Monat: 269,70  €



  

Sozialarbeiter, ledig , 45 Jahre, 20 
Jahre im kirchlichen Dienst

 Gehalt heute:       3.186,60 €
 Gehalt nach Wechsel: 3.070,00 €

 Verlust pro Monat: 116,60  €



  

Sozialarbeiter, verheiratet , 50 Jahre, 
fünf Jahre im kirchlichen Dienst

 Gehalt heute:       3.116,30 €
 Gehalt nach Wechsel: 2.480,00 €

 Verlust pro Monat: 636,30  €



  

Beim Betriebsübergang gibt es volle 
Besitzstandswahrung

Die Landeskirche strebt bis 
spätestens 2020 an,  alle 
Beschäftigten auf der 
Kirchenkreisebene anzustellen!



  

Übergangsregelungen

 In der ADK zeichnet sich ab, dass kirchliche 
Arbeitgeber zur „Personalgewinnung“ beim 
Arbeitgeberwechsel innerhalb des 
Geltungsbereiches der DVO den erreichten 
Besitzstand anerkennen können!

 Bis dahin gilt: Vorsicht beim 
Arbeitgeberwechsel - sonst drohen massive 
Verluste. Die MAV berät Euch gern!



  

Höchstlebensaltersstufe geltend 
machen!

 Das Landesarbeitsgericht Berlin hat 
beschlossen, dass eine Bezahlung nach 
Lebensaltersstufen dem Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz widerspricht!

 Alle Beschäftigten hätten danach Anspruch 
auf die höchste Lebensaltersstufe!

 Wir werden hierzu weiter berichten: 
www.mav-goettingen.de
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